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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1954

Norm

StGB §81 Z2 B1a

Rechtssatz

Rauschzustand im Sinne des § 337 lit a StG (nunmehr § 81 Z 2 StGB) liegt vor, wenn der Kraftfahrer eine derartige

Menge Alkohol zu sich genommen hat, daß seine Fahrtüchtigkeit infolge der Alkoholisierung zu verneinen ist, mag

auch sein Zustand im gewöhnlichen Leben die Bezeichnung des Rauschzustandes noch nicht rechtfertigen.
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